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Niederschrift 

über die öffentliche Sitzung des Wahlprüfungsausschusses am Donnerstag, dem 20.11.2025 im 
großen Sitzungssaal des Kreishauses I, Friedrich-Ebert-Straße 7, 48653 Coesfeld 

 

 
Beginn: 16:30 Uhr 

Ende: 16:38 Uhr 

 
 
Anwesenheit: 
 
CDU-Kreistagsfraktion 

 
Bontrup, Martin  
Büscher, Jan  
Dweir, Stephan Vertretung für Herrn Wilhelm Wes-

sels 
Holz, Anton Vertretung für Herrn Achim Hirtz 
Klöpper, Hendrik  
Merschhemke, Valentin  
Mondwurf, Günter  
Rulle, Hartmut Burkhard  
Thewes, Jens  
Volpert-Bertling, Mechthild  
Wobbe, Ludger Vertretung für Herrn Frederik Josef 

Deitert 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion 

 
Brochtrup, Kathrin  
Flögel, Josef Heinrich  
Kraft, Ulrich  
 
 

 
 
 
 

SPD-Kreistagsfraktion 

 
Pohlschmidt, Anke  
Postruschnik, Anja  
Spiekermann-Blankertz, Michael Vertretung für 

Frau Tanja Bukelis-Graudenz 
Waldmann, Johannes  
 
AfD-Kreistagsfraktion 

 
Günther, Susanne (Vorsitzende) 
Winkelsett, Ursula Josefine  
 
FDP-Gruppe im Kreistag des Kreises Coesfeld 

 
Schäfer, Sabine Vertretung für Herrn Sebastian Loest 
 
DIE LINKE-Gruppe im Kreistag Coesfeld 

 
Gembalczyk, Rainer  
 
Verwaltung 

Tepe, Dr. Linus (Kreiswahlleiter) 

Boehle, Jens (stellv. Kreiswahlleiter) 

Vöcking, Luca 
Strotmann, Sabrina (Schriftführerin) 
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Die Ausschussvorsitzende Susanne Günther eröffnet die Sitzung des Wahlprüfungsausschusses mit 
Grußworten an die Ausschussmitglieder, die Vertreter der Verwaltung, die Presse und die Zuhörer. 
 
Sodann stellt die Ausschussvorsitzende fest, dass der Ausschuss 
a) ordnungsgemäß geladen und 
b) gem. § 34 KrO i. V. m. § 41 KrO beschlussfähig ist. 

Es wird sodann nach folgender Tagesordnung beraten und beschlossen: 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

 1   Bestellung von Schriftführern für die Sitzungen des Wahlprüfungsausschusses 
Vorlage: SV-11-0043 

  
 2   Feststellung der Gültigkeit der Landratswahl am 14. September 2025 

Vorlage: SV-11-0005 
  
 3   Feststellung der Gültigkeit der Kreistagswahl am 14. September 2025 

Vorlage: SV-11-0004 
  
 4   Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden bzw. des Landrates 
  
 5   Anfragen der Ausschussmitglieder 
  
 
 
 
 
Es ergaben sich im öffentlichen Teil keine Mitteilungen und Anfragen. 
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 TOP 1 öffentlicher Teil 
 SV-11-0043  

 

 Bestellung von Schriftführern für die Sitzungen des Wahlprüfungsausschusses 

  

 Beschluss: 
 
Zu Schriftführer des Wahlprüfungsausschusses werden bestellt: 
 

- Kreisamtsrätin Sabrina Strotmann 
- Kreisoberinspektor Luca Vöcking 

 

 
 
Form der Abstimmung:  offen per Handzeichen 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
 
 
 
 
 

 TOP 2 öffentlicher Teil 
 SV-11-0005  

 

 Feststellung der Gültigkeit der Landratswahl am 14. September 2025 

 Die Ausschussvorsitzende Günther teilt mit, dass das Wahlergebnis der Landratswahl im Amtsblatt 
des Kreises Coesfeld vom 19.09.2025 bekannt gemacht worden sei.  
Einsprüche gegen die Wahl, welche innerhalb eines Monats nach der Bekanntmachung des Wahler-
gebnisses am 19.09.2025 hätten erhoben werden können, lägen nicht vor. Auch lägen keine Erkennt-
nisse über Ungültigkeitstatbestände gem. § 40 Abs. 1 a-c KWahlG vor.  
 
Da keine Wortmeldungen erfolgen, lässt die Vorsitzende Günther sodann über den Beschlussvor-
schlag abstimmen. 
 
 

 Beschluss: 
 
Die Gültigkeit der Landratswahl am 14. September 2025 wird gem. § 46 b Abs. 1 KWahlG NRW i.V.m. § 
40 Abs. 1 KWahlG NRW festgestellt. 
 

 Form der Abstimmung:  offen per Handzeichen 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
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 TOP 3 öffentlicher Teil 
 SV-11-0004  

 

 Feststellung der Gültigkeit der Kreistagswahl am 14. September 2025 

 Die Vorsitzende erklärt, auch das Wahlergebnis der Kreistagswahl sei im Amtsblatt des Kreises Coes-
feld Nr. 25/2025 vom 19.09.2025 bekannt gemacht worden. Bis zum Ende der Einspruchsfrist sei kein 
Einspruch gegen die Wahl eingegangen. 
Im Rahmen der Wahlhandlung habe es eine Unregelmäßigkeit in einem Wahlbezirk in Lüdinghausen 
gegeben. Die für eine Ungültigkeit der Wahl erforderliche Mandatserheblichkeit liege jedoch nicht 
vor. Im Übrigen werde auf die Sitzung des Kreiswahlausschusses vom 18.09.2025 verwiesen.  
Es könne die Gültigkeit der Wahl festgestellt werden. Sodann lässt die Vorsitzende Günther über den 
Beschlussvorschlag abstimmen. 
 

 Beschluss: 
 
Die Gültigkeit der Kreistagswahl am 14. September 2025 wird gem. § 40 Abs. 1 KWahlG NRW festge-
stellt. 
 

 Form der Abstimmung:  offen per Handzeichen 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
gez.        gez. 
Günther       Strotmann 
Vorsitzende       Schriftführerin 
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